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Richtlinien zur Aufstellung und Veröffentlichung 
des Veranstaltungskalenders der Gemeinde Bodelshaus en 

 
 

I.  Vorbemerkung 
  

Es zählt bereits zur Tradition der Gemeinde Bodelshausen, daß sie zusammen 
mit den örtlichen Vereinen jährlich einen Veranstaltungskalender erstellt und die 
hierin enthaltenen, zwischenzeitlich evtl. ergänzten Termine monatlich im Voraus 
nochmals gesondert veröffentlicht. Hierbei galten in der Vergangenheit die 
nachstehenden Regelungen. Diese sollen auch weiterhin Gültigkeit haben und 
werden aus Gründen der Handlungsklarheit in Form von Richtlinien 
zusammengefaßt.  

 
II. Richtlinien 

 
1.  Im Dezember eines jeden Jahres wird von der Gemeindeverwaltung eine 

Übersicht über die bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Gemeinde- und 
Vereinsveranstaltungen (Jahresveranstaltungskalender) erstellt. 
  

2.  Die Ermittlung und gegenseitige Abstimmung der Termine erfolgt im Rahmen 
des Jahresgespräches mit den örtlichen Vereinen, welches Ende 
November/Anfang Dezember eines jeden Jahres auf Einladung der 
Gemeindeverwaltung stattfindet. 
  

3.  Auf der Grundlage des Jahresveranstaltungskalenders fertigt die 
Gemeindeverwaltung während des Jahres für jeden Monat eine 
Veranstaltungsübersicht (Monatsveranstaltungskalender). 
  

4.  Jahres- und Monatsveranstaltungskalender werden jeweils rechtzeitig vor 
Beginn des betreffenden Jahres bzw. Monats im Amts- und Mitteilungsblatt 
„Der Gemeindebote“ bekanntgemacht. 
  

5.  Zusätzlich zur den unter Nr. 1 genannten Terminen können in die Jahres- und 
Monatsveranstaltungskalender folgende Termine auf Antrag aufgenommen 
werden: 

 
5.1 Veranstaltungstermine von örtlichen Ortsvereinen der in einem Parlament 

vertretenen Parteien, soweit es sich hierbei um Veranstaltungen handelt, 
die nicht überwiegend politischen Charakter haben und nicht im 
Zusammenhang mit einer bevorstehenden Wahl stehen, 

5.2  Veranstaltungen von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, soweit 
diese über den Rahmen der üblichen kirchlichen Termine hinausgehen. 

 
Bodelshausen, den 17. Nov. 1997 
 
gez. Esslinger 
Bürgermeister 


